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RS OGH 1969/9/19 12Os157/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.09.1969

Norm

StPO §281 Z5 B

Rechtssatz

Der aus der Angabe des Angeklagten "er habe vermutet, daß das Mädchen bereits über vierzehn Jahre alt sei"

gezogene Schluß, der Angeklagte habe damit zwangsläu;g auch die Möglichkeit in Betracht gezogen, daß das Mädchen

nicht vierzehn Jahre alt sei, widerspricht den Denkgesetzen.
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